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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30 Rechtsamt 30/062/2017 
 

Änderung des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für Aufsichtsräte 
der Gewobau Erlangen GmbH 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

26.04.2017 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 27.04.2017 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
BTM, Ref. V, Gewobau, Sparkasse Erlangen 
 
 
 

I. Antrag 
Die Vertretung der Stadt Erlangen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWO-
BAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Der Gesellschaftsvertrag wird gemäß Anlage, dort „neue Fassung“ (Ziff. 1, rechte Spalte) 
geändert. 

2. Die Geschäftsordnung für Aufsichtsräte wird gemäß Anlage dort „neue Fassung“  (Ziff. 2, 
rechte Spalte) geändert. 

 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die geplante Kapitalerhöhung zur Einlage der städtischen Erbbaurechtsgrundstücke in die 
Gewobau macht eine Änderung des Gesellschaftsvertrags der Gewobau erforderlich. Im Zuge 
dieser ohnehin erforderlichen Satzungsänderung bietet es sich an, einige Korrekturen vorzu-
nehmen, die seit der letzten Satzungsänderung erforderlich geworden sind. Das macht auch 
eine Anpassung der Geschäftsordnung für Aufsichtsräte erforderlich.  Damit soll Forderungen 
bzw. Empfehlungen der Regierung von Mittelfranken, des Revisionsamtes sowie des Beteili-
gungsmanagements nachgekommen werden. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen folgende Punkte: 
 
- Änderung des Gesellschaftszwecks zur Ermöglichung einer gebietsüberschreitenden Betä-

tigung (Forderung Regierung von Mittelfranken); 
- Sicherstellen des kommunalen Einflusses bei Beteiligungen der Gewobau entsprechend 

den Vorgaben der bayerischen Gemeindeordnung (Prüfungsanmerkung Amt 14); 
- Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung für den Erwerb von Unternehmen und Betei-

ligungen sowie für den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen entspre-
chend den Vorgaben der bayerischen Gemeindeordnung (Prüfungsanmerkung Amt 14); 

- Wahl des Wirtschaftsprüfers durch die Gesellschafterversammlung  (Empfehlung BTM); 
- Verpflichtung der Geschäftsführung zur Offenlegung der Bezüge entsprechend den Vorga-

ben der bayerischen Gemeindeordnung; 
- Beseitigung von Widersprüchen zwischen Geschäftsordnung und Gesellschaftsvertrag. 
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3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

- Aufsichtsratsbeschluss über Änderung der Geschäftsordnung für Aufsichtsräte. 
- Notarielle Beurkundung der Satzungsänderung. 
- Eintragung der Änderung ins Handelsregister. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

X   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Synopse 
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 26.04.2017 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Vertretung der Stadt Erlangen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWO-
BAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Der Gesellschaftsvertrag wird gemäß Anlage, dort „neue Fassung“ (Ziff. 1, rechte Spalte) 
geändert. 

2. Die Geschäftsordnung für Aufsichtsräte wird gemäß Anlage dort „neue Fassung“  (Ziff. 2, 
rechte Spalte) geändert. 

  
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Friedel 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 27.04.2017 
 
Protokollvermerk: 
Herr StR Pöhlmann stellt den Antrag, dass in geeigneter Form festgehalten werden soll, dass bei 
Neuverträgen und Vertragsverlängerungen für die Geschäftsführung das Gehalt nicht höher als 
das des Oberbürgermeisters sein soll. Der Antrag von Herrn StR Pöhlmann wird mit 3 gegen 39 
Stimmen abgelehnt.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Vertretung der Stadt Erlangen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWO-
BAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Der Gesellschaftsvertrag wird gemäß Anlage, dort „neue Fassung“ (Ziff. 1, rechte Spalte) 
geändert. 

2. Die Geschäftsordnung für Aufsichtsräte wird gemäß Anlage dort „neue Fassung“  (Ziff. 2, 
rechte Spalte) geändert. 

  
 
mit 42  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Friedel 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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